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Komplexität verunsichert

Große Beschaffungsvorhaben 
der öffentlichen Hand im Bereich 
der IT enthalten grundsätzlich viele 
Elemente einer Public Private Part-
nership (PPP). Dies gilt zweifellos 
für die klassischen PPP-Projekte, 
wie das im vergangenen Jahr ab-
geschlossene Projekt „Würzburg 
integriert!“. Die Bertelsmann-Toch-
ter arvato hat hier Verwaltungs-
aufgaben von der Stadt Würzburg 
übernommen und stellt sie nun als 
Dienstleistung zur Verfügung. Auch 
bei der LKW-Maut handelt es sich 
aufgrund der Risiko- und Erfolgs-
beteiligung sowie der langfristigen 
Vertragsbeziehung um ein klassi-
sches PPP-Modell. Über diese Pro-
jekte hinaus enthalten jedoch auch 
die meisten anderen komplexen 
Projekte in der IT-Beschaffung der 
öffentlichen Hand PPP-Elemente in 
erheblichem Umfang. Abgesehen 
von Standard-Hard- und -Software 
wird kaum mehr auf der Basis von 

Bei der Umsetzung einer Public Private Partnership sind rechtliche Vor-

gaben, wie das EU-Vergaberecht zu beachten. Über die richtige Ausle-

gung der Vorschriften und die Gestaltung von Vertragswerken herrscht 

bei Vergabestellen aber oft Unsicherheit. 

Kurz gefasst

Projekte der IT-Beschaffung der 

öffentlichen Hand werden immer 

häufiger in einer Public Private Part-

nership abgewickelt. Rechtliche 

Rahmenbedingungen sind bei der 

Vergabe und der Ausgestaltung der 

Verträge zur Zusammenarbeit zu 

beachten. 

reinen Kaufverträgen beschafft. 
Regelmäßig handelt es sich um 
komplexe Projektverträge, die ganz 
erhebliche Betriebsleistungsbe-
standteile enthalten.   

Auf Eignung prüfen

Aus rechtlicher Sicht können die 
Rahmenbedingungen für Public Pri-
vate Partnerships in der IT in zwei 
Bereiche unterteilt werden. Zum 
einen muss die Beauftragung regel-
mäßig im Rahmen des EU-Vergabe-
rechts erfolgen. Zum anderen bedarf 
es eines entsprechenden Vertrags-
werks für die Zusammenarbeit. Das 
EU-weite Ausschreibungsverfahren 
beginnt mit einem Teilnahmewett-
bewerb. Dort werden Referenzen, 
finanzielle Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit abgefragt. Komple-
xe Leistungen, wie sie im IT-Bereich 
üblich sind, können jedoch häufig 
nur dann erbracht werden, wenn 
sich Bietergemeinschaften bilden. 
Ein Problem bei der Durchführung 
des Teilnahmewettbewerbs ist dabei 
die Prüfung der Eignung von Un-
terauftragnehmern. Nach aktueller 
Rechtsprechung ist es nicht mehr 
zulässig, von einem als General- 
übernehmer auftretenden Bieter zu 
verlangen, dass er eigene Leistungs-
anteile in wesentlichem Umfang er-
bringt. Vielmehr müssen auch sol-
che Bieter akzeptiert werden, die 

bei der Ausführung der Leistung 
lediglich die Unterauftragnehmer 
koordinieren. Dies hat zur Folge, 
dass die Vergabestelle verpflichtet 
ist, wesentliche Unterauftragneh-
mer ebenfalls auf ihre Eignung zu 
überprüfen. Wie diese Eignungs-
prüfung konkret zu erfolgen hat, ist 
jedoch in den vergaberechtlichen 
Vorschriften nicht festgelegt. Des-
halb herrscht bei den Vergabestellen 
Unsicherheit über die Frage, welche 
Angaben von welchen Unterauftrag-
nehmern gefordert werden sollten. 
Da fehlende Angaben im Teilnahme-
wettbewerb zum Ausschluss führen, 
ist eine derartige Unsicherheit fatal 
und führt nicht selten bereits in die-
sem Verfahrensstand zur Nachprü-
fung vor der Vergabekammer. 

Vertragliche Standards fehlen

Ist der Teilnahmewettbewerb er-
folgreich abgeschlossen, so führt die 
Vergabestelle im Anschluss regelmä-
ßig Vertragsverhandlungen durch. 
Nach EU-Vergaberecht kann dies 
im Verhandlungsverfahren oder im 
wettbewerblichen Dialog erfolgen. 
Beide Verfahrensarten geben der 
Vergabestelle einen relativ weiten 
Spielraum für die Ausgestaltung 
der Verhandlungen. Die Kehrseite: 
Mangels Erfahrung mit derartig 
komplexen Verhandlungen wird das 
Verfahren häufig ineffizient und mit 
erheblichem Zeitaufwand für alle 
Beteiligten geführt. Daher ist es er-
forderlich, dass die Vergabestelle das 
Verfahren mit einem professionellen 
Projekt-Management begleitet. Ge-

genstand der Verhandlungen ist ein 
Projektvertrag. Er besteht in der Re-
gel aus einem Rahmenvertragswerk 
und einer Leistungsbeschreibung. 
Geschuldete Leistungen werden von 
der Vergabestelle in Form teilfunk-
tionaler Beschreibungen vorgege-
ben. Diese Vorgabe erfolgt anhand 
von Service Level Agreements, bei-
spielsweise für Dienstmerkmale im 
Telefoniebereich. Von einer teilfunk-
tionalen Ausschreibung spricht man 
deshalb, weil in anderen Bereichen 
sehr konkrete Vorgaben für die 
Leistung gemacht werden. Dies ist 
beispielsweise für einen Leitungs-
verlauf innerhalb von Gebäuden 
erforderlich. 

Als problematisch im Bereich 
der Vertragsgestaltung erweist sich 
häufig, dass sich Industrie und öf-
fentliche Hand nach wie vor auf 
Verbandsebene nicht ausreichend 
auf vertragliche Standards geeinigt 
haben. Zwar wurde von der Ko-
ordinierungs- und Beratungsstelle 
der Bundesregierung für Informa-
tionstechnik in der Bundesverwal-
tung (KBSt) mittlerweile der so 
genannte EVB-IT-Projektvertrag 

veröffentlicht. Dieser enthält er-
gänzende Vertragsbedingungen für 
die Beschaffung von IT-Leistungen 
(EVB-IT). Das Vertragswerk lässt 
sich jedoch nur ansatzweise für 
komplexe Projektverträge anwen-
den. Zwar kann nicht erwartet wer-
den, dass für die Vielzahl an mög-
lichen Konstellationen einer PPP 
einheitliche Vertragsmusterwerke 
geschaffen werden. Hilfreich wäre 
es allerdings, wenn auf Verbandse-
bene eine Einigung über wesentli-
che Risikoverteilungsmechanismen 
erzielt würde. Dies muss keinesfalls 
in kompletten Mustervertragswer-
ken erfolgen. Besser wäre es, wenn 
Musterklauseln entworfen würden, 
die im Rahmen eines Baukasten-
systems zusammengefügt werden 

könnten. Auf diese Weise wäre 
eine flexible Lösung geschaffen, 
um auch individuellen Projektkon-
stellationen Rechnung zu tragen. 
Großbritannien hat dies bei den 
so genannten DEFCONs (Defence 
Conditions), den Bedingungen für 
IT-Leistungen im Verteidigungsbe-
reich, praktiziert. 

Derartige Standards und Vor-
gehensmodelle sowohl bei der 
Verfahrens- als auch bei der Ver-
tragsgestaltung würden erheblich 
zur Verfahrenseffizienz beitragen. 
Vertragliche Standards für IT-PPP 
sollen künftig auch im neu geschaf-
fenen Arbeitskreis IT des Bundes-
verbandes Public Private Partner-
ship behandelt werden.   ◄
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